
Deutschen Demokratischen Republik wird auch im sozialistischen 
Bildungssystem eine wichtige neue Etappe eingeleitet. Das einheit
liche sozialistische Bildungssystem ist Teil des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus. Es wird in enger Wechsel
wirkung mit den anderen Teilsystemen der sozialistischen Gesell
schaft ständig weiterentwickelt.

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution verlangt von jedem Bürger tiefe Einsicht in die Ent
wicklungsgesetze von Natur und Gesellschaft, hohe schöpferische 
Aktivität und sozialistisches Verantwortungsbewußtsein - verlangt 
die allseitige Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit. Nur auf 
dieser Grundlage ist die weitere Entwicklung und Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie möglich. Die Verwirklichung der durch 
die Verfassung neu gestellten gesellschaftlichen Aufgaben, die Er
höhung des Lebensstandards der Bürger, die weitere Gestaltung des 
sozialistischen Systems und die allseitige Entwicklung der mensch
lichen Persönlichkeit erfordern bewußtes Lernen und Studieren, 
ständige Bildung und das unermüdliche Vertrautmachen mit den 
neuesten gesellschaftlichen Erkenntnissen.

Nur hochgebildete, Natur und Gesellschaft überschauende, dem 
Sozialismus treu ergebene Menschen sind in der Lage, die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft zu gestalten, die wissenschaftlich-techni
sche Revolution zum Nutzen der Gesellschaft und jedes einzelnen 
durchzuführen, die Produktion mit Welthöchststand in Qualität und 
Kosten zu organisieren, die neuesten wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse in der Produktion, in der Leitung von Staat und Wirt
schaft und auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens mit 
höchster Effektivität zu verwerten.

Mit dem Verfassungsauftrag für die weitere Ausgestaltung des 
sozialistischen Bildungswesens realisiert die sozialistische Gesell
schaft das humanistische Bildungsanliegen der Arbeiterklasse, allen 
Kindern des Volkes die allseitige Entwicklung ihrer Presönlichkeit 
zu sichern.

2. Im Absatz 1 ist der Grundsatz der sozialistischen Gesellschaft 
nieder gelegt, nach dem )eder Bürger das gleiche Recht auf Bildung 
hat. Dieser Grundsatz ist in der Deutschen Demokratischen Republik 
bereits seit langem gesellschaftliche Wirklichkeit. Jedem sind die 
Voraussetzungen gegeben, seine Fähigkeiten voll zu entwickeln und

ARTIKEL


